
URNr. W 128012010

Bescheinigung gern. 181 AktG

Hiermit bescheinige ich, Dr. Hartmut Wicke in München, dass die

geänderten Bestimmungen des umstehenden Gesellschaftsvertrages

mit dem Beschluss über die Änderung des Gesellschaftsvertrages,

diesamtl. Urkunde vom 06.05.2010, URNr. W 802/2010 und die

unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister

eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages

übereinstimmen.
/
/

München, den 14. Juli 2010

/
/
/

Dr. Hartmut Wicke

L
Notar

-1



SkTZUNC

der

SFC ENERGY AG,

BRUN‘rHAL



1. Allgemeine Besthumungen

§1
Firma1 Sftz und Dauer der Gesellschaft

(1) Die Firma der Qesellscha1t1autet

SFC Energy AG.

(2) Der Siiz der Gesellschaft ist Brunntbal, Landkreis Milnehen.

(3) Die Gesellschaft ist auf urzbestixnmte Zeit errichtet.

Gegenstand des Unternehmens

(L) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicidung, Produktion und Vermark

tung von EnergieversorgungSsYStemefl und deren Komponenten für netzun

abhängige Geräte unter anderem auf Basis der Brennstoffzellen-Technologie

sowie die Vornahme der hierzu notwendigen Investitionen in Betriebsanlagen

und alle sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschäfte.

(2) Die Gesellschaft keim alle Ge häfte betreiben, die dem GeSCUschafts7WeOk

unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie darf Unternehmen bn

hoher Art ünden, erwerben, deren Vertretung übernehmen oder sich an Ih

nen beteiligen sowie Zwelguiederlasstmgen errichten, sie darf auch

Unternehmen oder Teile von Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art pach

ten.

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.



§4
Bekanntnsaolsufl gen und Informationen

(1) 1ie Bekamrbnaoh,.inen der Gesellschaft erfolgen auschlieBtich im elelttroni

sahen Bundesanzeiger.

(2) !nformationen an die Inhaber gugelassener Wertpapiere der Gesellschaft kön

nen mit deien Zustimmung auch im Wege der Daienfemflbertraguflg übenrnt

teiL werden.

II, Grundknpitul und Aktien

§5

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft betrilgt EIJR 7.152.88700 (in Worten: Euro sieben

Millionen einhundertzweiundfünfzigtausendachthundertsiebcnundachtzig).

(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in SItick 7.152.887 nennwertlose Sttlckaktien.

(3) In Höhe von EUR 102.05000 wjrde das Grundlcapital durch Formwechsel der SEC

Smart Fuel Ccli GmbH erbracht.

(4) Das Grundkapi{aI 1SL zur Gcw5hrung von Bezugsrechcen an Mitglieder des ‘/orstands

und Mitarbeiter dar Gesellschaft uni bis zu EUR 127.716,00 (in Warten: Euro

cinhundertsiebenundzwanzigtausendsiebenhundertscchzehn) durch Ausgabe von bis

zu 127.716 (in Worten: einhundertsiebenundzwanzigtausendsiebcnhundertsechsehn)

Stltck neuen, auf den Inhaber lautende Stammaktien als nennwertlosc Stt3ckakticn der

Gesellschaft bedingt erhöht (Bedingtes Kapital Ii)

(5) Der Vorstand ist crmflchtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 7. Mai 2013

mit Zustimmung des Aufsichtarats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender

nennwertioser Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals,

insgesamt jedoch höchstens um bis zu EUR 3.568.121,00 zu erhöhen (Genehmigtes

Kapital 2008). Dabei ist den Aktian8rcn ein Bezugsrecht cinzur8umen. Die jungen

Aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung

öbernommen werden, sie den Aktion8ren zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist

ermlichtigt, mii Zustimmung des Aufsichtsmts das Bezugsrecht der Aktiontire ein- oder

mehrmallg auszuschließen,



a) soweit es erforderlich ist, um etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht

auszunehrnen,

b) soweit es erfordertich ist, um inhabern der von der GeseUschaft ausgegebenen

Options- und/oder Wandlungsrechte auf Aktien ein Bezugsrecht auf neue Aktien in

dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung de Options- bzw.

Wandlungsrcchts zustehen würde,

c) wenn dic Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Aktien,

für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entl‘allcnde anteilige Betrag

des Grundkapitsts 10 % des zum Zeitpunkt der Eintragung der Ermächtigung oder —

falls dieser Wert geringer ist — 10% des zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien

vorhandenen Grundkapitats der Gesellschaft nicht überschreitet und der Ausgabepreis

der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits bürsennotierten Aktien gleicher Gattung

und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht

wesentlich unterschreitet; bei der Berechnung der 10 %-Grenze ist der anteilige Betrag

am Grundkapital abzusetzen, der auf neue oder zurttckerworbene Aktien entfällt, die

seit dem 8. Mai 2008 unter vereinfachtem Bezugsrechtsausschtuss gemäß oder

entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind, sowie

der anteilige Betrag am Grundkapital, auf den sich Options- und/oder Wandlungsrechte

aus Schuldverschreibungen beziehen, die seit dem 8. Mai 2008 in sinngcmäl3er

Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind.

cl) wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen erfolgt und der auf die neuen Aktien,

für di das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag

des Grundkapitals 20 % des zum Zeitpunkt der Eintragung der Ermächtigung

vorhandenen Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreitet.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Weiteren

Einzelheiten der Durchführung van l(apitalerhtthungen aus dem Genehmigten Kapital

2008 festzulegen

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder

teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten

Kapital 2008 entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2008

und — falls das Genehmigte Kapital 2008 bis zum 7. Mai 2013 nicht oder nicht

vollständig ausgenutzt werden ist — nach Ablauf der Ermschtigungsfrist anzupassen.



§6
4JcL1en

() Die Aktien lauten auf den Inhaber,

(2) Form und Inhalt der Mctiennrkunden und otwaiger Gewftmsnteiis- und Emeu

enungsacheine bestimmt der Vorstand im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat.

Die Gesellschaft kann die Aktien ganz oder teilweise in Aktienurkunden zu

sammenfassen, die eine Mehrzahl von Aktien verbxlefen (Globalaktien) Sam

melurkunden). Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist

ausgeschlossen,

(3) Tdfft Im Falle einer ICapitaierhithung der Erhi$hungsbeschluss Iceine Bestim

mung darilber, ob die neuen Aktien auf den Inhaber oder auf den Namen lau

ten sollen) so lauten sie ebenfalls auf den Inhaber.

(4) Bei Ausgabe neuer Aktien kann fllr diese eine von § 60 Abs. 2, Satz 3 AIctD

abweichende Gewinnanteilsberechtigimg festgesetzt werden,

m. Verfassung und Verwaltung der Aictiengeseflschaft

A. Vorstand

§7
Zusammensetzung des Vorsteode

(1) Der Vorstand besteht sus einem oder mehreren Mitgliedern.

(2) Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder und besthnrnt ihre Zahl.

Auch wenn das Gmundlcapital mehr als EtW. 3,000000,00 betrilgt, kann der

Aufsichtsrat bestimmen) dass der Vorstand nur aus einer Person besteht. Er

kann ein Mitglied zum Vorsitzenden oder zum Sprecher des Vorstands emen

nen. Die Bestellung eines stellvertretenden Vorstandevorsitzenden sowie von

stellvertretenden Vorstandsmitgliedern ist zulassig.
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§8
Gesehflftafilbrtzng

Der Vorstand fü1.-t die Geschafte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, der

Satzung und der vorn Aufsichtsrat zu erlassenden Geschäftsordnung für den Vorstand,

Der Aufsichtsrat hat In der Geschäftsordnung festzulegen oder im Einzelfall zu ha

shließen1 dass bestimmte Geschäfte des Vorstandes im Tnnenverbäitnla der Zustim

mung des Aufslchtsrats bedürfen; der Aufbichtsrat kann seine Zustimmung flur einen

bestimmten Kreis von Geschäften und Maßnahmen allgemein oder für den Fall1 dass

des ehxzeloe Geschäft bestimmten Bedingungen genügt, lan Voraus erteilen.

§9
Vertretung des- Gesellschaft

(1) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft allein.

Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch

zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied zu

sarninen mit einem Prokuristen vertreten.

(2) Der Aufsichtsrat kann einem, mehreren oder allen Vorstandsmitgliedern Ein

zelvertretungabefuguis erteilen.

(3) Der Aufsichtsrat lcann Vorstandsmitglieder allgemein oder ftlr den Einzelfall

ermächtigen, die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich eis Vertreter eines

Daitten zu vertreten. § 1 i2 MCIG bleibt einbertlhrt.

B, Aufsichtsrat

§ 10

Zusemmensetzung und Amtsclauer

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. Mitglied des Aufsiclitsrets

icann icein ehemaliges Vorstandsmitglied der Gesellschaft werden1 wenn be

reits zwei Aufsichtsratsmitglieder ehemalige Mitglieder de Vorstanda sind.

Auftichtsratsmitglled kann ferner nicht sein, wer dem Vorstand eber bt5rsen-

notierten Gesellschaft sngeh0rt und bereits filuf Aufsichtsratsnanda1e in kon

zernextemen börsennotierten Gesellschaften wahrnimmt oder
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Organfunlctionen oder Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewebem

der Gesellschaft ausübt. § 100 Abs, 4 AJctG bleibt unberührt,

(2) Die Wahl dci Aufsichtsratsmltglleder erfolgt auf die Ilingste nach § 30, 102

AJctG jeweils zu1asige Zeit, sofern die latiptvcrsammlung bei der Wahl Iceine

kürzere Amtszeit festlegt, Die Wiederwahl Ist zuinasig, Bei VorschIgea der

Verwaltung zur Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats soll darauf geachtet

werden, dass dem Aufsichtsrat jederzeit eine ausreichende Zahl unabhängiger

Mitglieder angehören, die Itber die zur ordntsagsgemi3en Wahrnclunung der

Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Ftlhigkeiten und fachlichen Erfahrungen

verfügen,

(3) ScheIdet ein van der Hauptverseinnilu.ng gewhItes Mitglied vor Ablauf seiner

Arntsdauer aus dem Aufsichtsrat aus, so doll für dieses in der oSchsten Haupt

versammlung eine Neuwahl vorgenommen werden, es sei denn, für das ausge

schiedene Mitglied Ist ein Ersatnitglied nachgerückt. Das Amt des neu

gewh1ten Mitglieds oder eines nachgerückten Ersatzmltglleds erlischt spätes.

tens soll Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufeichtsratsmitglieds,

(4) Die Hauptversammlung lcann für die von ihr zu wltbienden Aufslclitsratsndt

glieder Ersatzmitglieder wthlen, die in der bei der Wahl festzulegenden Weise

Mitglieder des Aufsichterats werden, wenn Aufsichtsratsinitglieder vor Ablauf

ihrer Amtszeit ausscheiden.

§ 11
Amtsnlederlegung

Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt auch ohne wichtigen Grund jederzeit mit

einer Frist von einem Monat durch schriftliche Erklärung gegenüber dein Vorstand

unter l3enachichtigung des Vorsitzenden des Aufsichtsrates zum Monatsende nieder-

legen. Des Recht zur Amtsniederlegung aus wichtigem Grund bleibt bier‘on unbe

rührt,

§12

Vorsitz, Gescbitftsordnung

(1) Im Anschlnss an die lla.uplvsrsarninlung, irr der alle von der Hauphersarrim.

hing zu w.hlenden Aufslchteratsmitglieder neu gewatsit worden sind, ündet
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eine Aufaiohtsratssitzung statt, zu der es einer besonderen Einladung nicht be

darf. In dieser Sitzung wählt der AuLlohIsrat einen Vorsitzenden und einen

Stellvertreter.

(2) Scheiden der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus,

so hat der Aufsichtsrat unverzuglich eine Neuwahl filz die restliche Amtszeit

des Ausgeschiedenen vorzunehmen.

(3) Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben.

§ 13

Einberufung und Beschlussfassung

(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzemien mit einer

Frist von vierzehn Tagen schriftlich oder per Telefax einberufen, Bei der Be

rechnung der Frist werden er Tag der Absendung der Einladung und der Tag

der Sitzung nicht mitgereohnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die

Frist abkilrzen und auch rutlndlieh, fbrnrntlndlioh, telegrafisch oder per elekt

ronischer Post (Email) einberufen. In der Einladung sind die einzelnen Da

genstände der Tagesordnung anzugeben, Die Sitzungen werden vom

Vorsitzenden, im Fall seiner Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzen

den geleitet (Sitzungsvorsitzender).

(2) Schriftliche, telefonische, fernsehritiliohe oder mit Hilfe sonstiger Mittel der

Teickominunilcation durchgeführte Sitzungen und Beschlussfassungcn sind

zulässig, wenn der Aufsichtsratsvorsiizende dies für den Einzelfall bestimmt

und ihnen kein Mitglied widerspricht, Die durch solche Stimmabgaba gefass

ten Beschlüsse sind nachträglich schriftlich zu bestätigen. Im übrigen gelten

die Bestimmungen dieses § 13 entsprechend.

(3) Der Aufsichtsrat ist hesehlussfähig, weca alle Mitglicder unter der zuletzt be

lcanni gegebenen Anschrift eingeladen sind und zwei Drittel seiner Mitglieder

an der Sitzung teilnehmen, Abwesende Aufslchtsratsmltglieder kdnnen durch

ein anderes Aufstchtsratsmftglicd Ihre scitrifülche Stimmabgabe überreichen

lassen. Sie gelten insowit als Sitzungsteilncbrner. Die Beschlussfassung über

einen Gegenstand der Tagesordnung, der in der Einladung nicht enthalten war,

ist nur zulässig, wenn kein anwesendes Aufsichisraismitglled der Beschluss

fassung widerspricht. Abwesenden Aiifsichtsratsmhgliedem st In einem sol

chen Falle Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Aufsichtsratsvorsitzenden

festzusetzenden angemessenen Frist der Beschlussfassung zu widersprechen
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oder ihre Stimme schriftlich abzugeben. Der B chluss wird erst wirksam,

wenn keines der abwesenden Aufsichtsratsniitglieder innerhalb der vom Auf
sichtsvorsitzenden festgesetzten Frist widerspricht,

(4) Besch1üse des Aufsichisrats werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst,

soweit nicht gesetzlich, nach dieser Satzung oder in der Geschäftsordnung des

Aufaichtar&s etwas anderes bestimmt ist. Dies gilt euch fßr Weiden. Stimm
entbaltungen werden als Nein-Stimmen gewertet.

(5) Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine vom Silzungsvorsitzendsn zu

untgrzelchnende Niederschrift anzufertigen. In der Niederschrift sind Ort und

Datum der Sitzung, ihre Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der

wesentliche Inhalt der Verhandlungen und die Beschlüsse einschließlich Ab.

stinunungsergebnis festzuhalten. Ober die gemäß Abs. (2) gefhssteo Beächitts.

es fertigt der Aufrichteratnvorsitzende eine entsprechende Niederschrift an.

(6) Die Unwirksamkeit eines Aufslchtsratsbesdh)usses kann nur innerhalb von

zwei Monaten nach lenntn1e des Beschlusses durch Ilage geltend gemacht

werden.

§14
Aufgaben und Befugnisse

(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstands der Gesellschaft zu

gherwachen,

(2) Der Aufsichtsrat ist zur Vornahme von Satzungsänderungen berechtigt, die

nur die Fassung betreffen,

(3) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse fttr bestinunte Aufgaben

kreise bilden. Aufgaben, Befiignhrse und Verfahren der Ausschüsse bestimmt

der Aufsichtsrat, Den AusschUssen können, soweit gesetztich zulässig, auch

entscheidende Befugnisse des Aufsichtsrates tibertragen werden. Die Aus

schussvorsitzenden berichten regelmäßig an den Aufsichtsrat tiber die Arbeit

der Ausschüsse.

() Willenserklärungen des Aufalchtsrats und seiner Ausschüsse werden namens

de Aufsichisrets durch den Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung duich

dessen Stelhertreler abgegeben,



§15
Schweigepflicht

(1) Ober vertrauliche Angaben und Geheimnisse der GeseUschaft, namentlich Be
triebs- oder Oeschäftsgehelmnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit bekannt ge
worden sind, haben die Aufs htsratamitglieder Stillschweigen zu bewaln-en,
Bei Sitzung des Aufsichtsrats anwesende Personen, die nicht Aufsichterats
mitglieder sind1 sind zur Verschwiegenheit ausdrt)ckflch zu verpflichten.

(2) Vertrauliche Angaben im Sinne des Abs. (1) sind alle Angaben, die der Mittei
lende ausdrUclclloh als gcheirnlialtungspflichtig bezeichnet und bei denen bei
verständiger wirtschaftlicher Betrachtungsweise nicht auszusohuieflen ist, dass
die Interessen der Gesellschaft bei ihrer Offenbarung beeinträchtigt werden
Ictlnnten. Geheimnis lan Sinne des Abs. (1) Ist Jede mit dem unternehmerischen
und betrieblichen Geschehen in uomittelbarvm oder rniltelbarem Zusammen
hang stehende Tatsache, die nur einem beschränkten Personenkreis bekannt
ist, von der bei verständiger wirtschaftlicher Betrachtungsweise anzunehmen
Ist, dass ihre Geheimhaltung vom tJntemehmensträger gewünscht wird und an
deren C3eheimhsltung im Interesse des Unternehmens ein Bedtftds nicht zu
verneinen ist,

(3) Beabsichtigt ein Aufalcbtsratsrnltglied, Informationen an Dritte weiter
zugeben, so hat es dies dem Aufsichtsrat zuvor unter Bekanntgabe der Perso
nen, an die die Tnforxnation erfolgen soll, rnitzuteilea Dem Aufsichtsrat ist vor
Weitergabe der rnrorniaüon Gelegenheit zur Stelluagnalune zu gaben, ob die
Weitergabe der Information mit den Abs. (1) und (2) vereinbart Ist, Die Std
lungaalune wird durch den Vorsitzenden abgegeben.

§ 16
Vergütung eier Aufslclitsrnbrnttgtieder

(1) Die lvfltglieder des Aufsiohtsrats haben Anspruch auf Ersatz der ihnen in Aus
tibung Ihrer Aufsichtsratstätlgkeit entstandenen baren Auslegen, zu denen auch
die auf Ihre Auslagen ontfaflende Umsatzsteuer zu rechnen Ist sowie aUf Ein
beziehung In die von der Gesellschaft für Ihre Organe abgeschlossene D&O
I-Taftpfllchtversichening.



(2) Mit Beginn des Gcschä.ftaires 2007 gelten für die Vergütung der Mitglieder
des .Aufsichtsrats folgende Beatimmungen Die Mitglieder des Auftichtsrats
ethalten neben dem Ersatz ihrer kuslagen gernäll vorstehendem Abs. (1) eine
feste nwh Ablauf deä eschäftsjabres zahlbare Vergütung, die für das einzel
ne Mitglied EI.)?. 20.000,00 betsägt, Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält das
zweifache, sein Stellvertreter das elneinhaibfeohe dieser Vergütung. Darüber
hinavs erhält jedes Aufsicbtsratsmitgl)ed für jeden Vorsitz in einem Ausschuss
des AufsLchtsrats eine zusätzliche jährliche Vergtltung von BUR 5.000,00 und
für jede Mitgliedschaft ici einem Ausschuss des Aufsichtsrates eine zusätzliche
jährliche Vergütung von BUR 2.500,00. Daneben erhält jedes tvfitglied eine
variable Vergütung von EUR 100,00 für jede BUR 0,01 ausgeschüttete Dlvi
dendeje Aktie, die den Betrag von ED?. 1,00 Dividende je Aktie übersteigt.

C. Hauptversammlung

§17
Oi‘t und Einberufung der flauptversanunlung

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der C3esellsehaft oder an einem deut

schen Bürsenplaiz statt. Der Hauptversammlungsort ist in der Einladung an
zugeben.

(2) Wenn dies in der Einladung zur Hauptversammlung angekündigt ist, kann der
Vorsitzende der Hauptversatnnthng die Teilnahme an der Hauptversammhmg

und die Teilnahme an den Abstimmungen in der Hauptversammlung auch
über elektronische Medien zulassen, soweit dies gesetzlich zulässig ist,

(3) Die Hauptversammlung kann in Bild und Ton übertragen werden, Die Ent
scheidung hierüber trifft der Vorsitzende der Hauptversarnmiung.

(4) Die Hauptversammlung wird duich den Aufsichtsrat oder den Vorstand ebbe

rufen.

(5)
Die Hauptversammlung ist mindestens 36 Tage vor dem Tag der Versammlung
einzuberufen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag der Einberufung sind
nicht mitzurechnen.



(6) Die ordentliche Hauptversammlung wird innerhalb der ersten acht Monate ei
nes jeden Oesohaftahres abgehalten, Außerordentliche auptversan‘nnlungen
lcönnei, so oft einberufen werden ‘wie es Ire Interesse der Gesellschaft erfor
derlich eischeinL

§ 18
Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung

(1) Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder ihr Stimmrecht ausüben
wollen, müssen sich vor der Versammlung anmelden. Die Anmeldung muss der (Je
seilschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse in Textform
( 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache mindestens sechs Tage vor der
Hauptversammlung zugehen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag der Anmeld
ung sind nicht mitzurechnen.

(2) Die Aktionäre haben ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und
zur Ausübung des Stimmrechts zudem durch einen in Textform ( 126b BGB) durch
das depotführende Institut erstellten besonderen Nachweis des Anteilbesitzes in deutscher
oder englischer Sprache nachzuweisen. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des ein
undzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung beziehen und der Gesellschaft unter der
in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptver
sammlung zugehen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind nicht
mitzurechnen.

(3) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht,
ihr Widerruf und der Nachweis der Bevolimächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen
der Textform, Die Ubermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung kann auch per E-Mail
oder über einen anderen von der Gesellschaft näher zu bestimmenden ekektronischen Weg er
folgen. Die Einzelheiten werden zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung be
kannt gemacht] Die vorstehende Regelung gilt nicht für die Bevollniächtigung von Kredit
instituten, Aktionärsvereinigungen und anderen, mit diesen gemäß den aktienrechtlichen Be
stimmungen gleichgestellten Personen; insofern gilt * 135 AktG.

§19
Vorsitz in der Hauptversammlung

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsiehts
rats, im Falle seiner VerNedenang sein Stellvertreter, im Falle deren beider
Verhinderung ein von den übrigen Mitgliedern des Aufsiehisrats zu bestirn
ineudes Aufsiobtsratsndtglied. Für den ‘Fall, dass kein Milglied. drs Aufsichta
rata den Vorsitz übernimmt, wird der Vorsitzende durch die
Hauptversammlung gew8hlt,



(2) Der Vorsitzende bestimmt die Art der Abathunaung und, soweit kein anderer
Beschluss durch die Hauptversammlung gefasst wird, die Reihenfolge, in wel.
eher die Verhandlung und Beschlussfassung über die Gegenstände der Tages

ordnung stattfinden soll.

(3) Der Vorsitzende kann das Frage- und Redereeht der Aktionlire zeitlich ange

messen beschtAnken, Er ist insbesondere befegt, bereits zu Beginn der Haupt

versammlung oder wlhrend des Verlaufs für das Frage- und Rederecht

zusammengenommen einen zeitlichen Rahmen für den gesamten Hauptver

sammlungsveslauf, für einzelne Tagesordnungspunkte und für einzelne Redner

zu SetZefl.

§ 20
Beschlusefassungen der Hauptversammlung

(1) Jede Aktie gewahrt eine Stinme,

(2) Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der

abgegebenen Stimmen, soweit nicht das Gesetz oder diese Satzung zwingend

etwas anderes vorschreiben.

(3) Im Falle der Stimmengleichheit gilt ausgenommen bei Wahlen ein Antrag eis

abgelehnt.

(4) Sofern bei Wahlen Im ersten Wahlgang die einfache Stimmenmehrheit nicht

erreicht wird, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Personen statt, die

die höchsten Stimmzahlen erhalten haben. Bei gleicher StimrnzaN im zweiten

Wahlgang entscheidet das Los,

TV. Rechnungslegung und Gewinnverwendung

§ 21
Jabresabsebluss; Lagebericüt

(1) Der Jahresabschluss ist stets dwch einen Wirtschaftsprilfer (Abschlussprüfer)

zu prAfen. Der Vorstand bat innerhalb der gesetzlichen Fristen den Jahres.



abschluss sowie den Lagebericht für das vorhergehende Geschfisjahr aufzu
stellen und mit dem Vorschlag für die Verwendung des Bflanzgewinns nnver
zilglich dein Aufsiobisrat ‘vorzulegen,

(2) Der Jabresabsohlusa, der Lageberiobt, der Bericht de Aufsichtsrates und der
Vorschlag des Vorstandes filz die Verwendung des Biianzgewinnes sind von
der Binbensfung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Ge
sellschaft zur Einsicht der Aktionäre auszulegen,

IV. Schlussbestirnmungen

§ 22
Aiilliisung der GeelIecbaft

Ein Beschluss der l-Jauptversammlung über die Auflösung der Geseflschaft bedarf ei
ner Mehrheit von 80 % des gesamten stmmmbercchtigten Grundicapitale der Gesell
schaft.

§ 23
Solvatorische IGausal

Falls einzelne Bestimmungen dieser Sa1zung unwirksam sein sollten oder diese Bat
zung Lücken entbalt, wird dadurch die Wirksarnireit der ttbrigen Bestimmungen nicht

berührt. Die unwirksame Bestimmung Ist im Wege der Satzungsändarung durch eine

wirksame Bestlninnmg zu ersetzen1 welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen
Bestimmung am nächsten kommt,

§ 24
Formwecliselaufwsnd, Grilndungsaufwand

(1) Die Gesellschaft tiigt die Kosten der Umwandlung einschließlich der Eintra
gung ins Handelsregister und der Bekarmtmachung ‘sie zu einem Betrag von
BUR 51.000100 (Formwechselaufwand).



(2) Di RgeIung aber den C-Undungsaufwand der SPC Smart Fuel Ccli GmbH
Iautete Die Gese1Jschft Ltgt den Gründungsaivand (insbesondere Notar-,
Geilchis- und BonBte Rechte- bzw. Steuerberatungekosten) in Höhe von bis
zu Et 2,OOOOO.


